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RS OGH 1965/11/26 1Ob166/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1965

Norm

ABGB §830 B5

WEG 1948 §4

WEG 1975 §2 Abs2

WEG 1975 §21

Rechtssatz

Die Partner eines Wohnungseigentumsvertrages sind an diese Vereinbarung so lange gebunden, als nicht ein

Vertragsteil rechtswirksam, d.h. aus einem in Gesetzte hiefür vorgesehenen Grunde, den Rücktritt vom Vertrage

erklärt. Insolange ist das Begehren auf Teilung des Miteigentums abzuweisen.
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